
Erwägungsgrund 120

Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer Infrastruktur ausgestattet
werden, wie sie für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben, einschließlich derer im Zusammenhang mit
der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig sind.
Jede Aufsichtsbehörde sollte über einen eigenen, öffentlichen, jährlichen Haushaltsplan verfügen, der Teil
des gesamten Staatshaushalts oder nationalen Haushalts sein kann.

Datenschutz praktische
Lektion

Zur Buchung  (EUR 7,00 / 1 Monat)   
7 Min Datenschutz juristi.e-Seminar

Aus- und Weiterbildung

E-Learning Datenschutz
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